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RS OGH 1980/3/11 5Ob776/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1980

Norm

ZPO §279

ZPO §332

ZPO §365

ZPO §488

Rechtssatz

Die Wirkung des Nichterlags eines vom Berufungsgericht aufgetragenen Kostenvorschusses kann nicht sein, daß über

das erhobene Rechtsmittel nicht entschieden wird, sondern nur, daß allenfalls die Beweisaufnahme unterbleibt.
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